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Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Khol und Kollegen haben am 

17. März 1994 unter der Nr. 6307/J an meinen Amtsvorgänger eine 

schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend "Bedrohung des 

Arzneimittelschatzes" gerichtet, die folgenden Wortlaut hat: 

"1. Ist es richtig, daß ein Verbot bestimmter pflanzlicher Arznei
mittel bevorsteht, die in der Naturheilkunde seit Jahr
hunderten Verwendung finden - Beinwell, Huflattich, Kreuz
kraut, Pestwurz, Wasserhanf, Förderkrapp? 

2. Auf welchen wissenschaftlichen und in spezifischen pharma
kologischen Überlegungen beruht· gegebenenfalls ein solches 
Verbot? 

3. Womit wird gegebenenfalls begründet, daß derartige pflanzliche 
Arzneimittel auch in der Homöopathie nicht Verwendung finden 
dürfen, die bekanntlich mit besonders kleinen Dosen arbeitet, 
während allenfalls Vergiftungen durch außerordentlich hohe 
Dosierungen entstehen können? 

4. Wie läuft im einzelnen das österreichische Verfahren zur 
Genehmigung bzw. zum Verbot von Heilmitteln konkret? 

50 Wie läuft dieses Verfahren bei den gegenständlichen 
pflanzlichen Heilmitteln ab? 

6. Sind im europäischen Ausland derartige Heilmittel in der 
Homöopathie gleichfalls verboten? 
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7. Wie wirkt sich der Beitritt Österreichs zur Europäischen Union 
bzw. die Mitgliedschaft Österreichs zum Europäischen Wirt
schaftsraum auf ein in Österreich allenfalls ausgesprochenes 
Verbot von pflanzlichen Heilmitteln aus? 

8. Welche sind die konkreten Gefährdungsgründe, die dem Gesund
heitsministerium allenfalls dazu bewogen haben, ein derartiges 
Verbotsverfahren einzuleiten? 

9. Was sind die Konsequenzen eines allenfalls verhängten Verbotes 
bestimmter pflanzlicher Arzneimittel?" 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: 

Ein solches Verbot wurde durch Verordnung, BGB1. Nr. 469/1993 
ausgesprochen und soll mit 1. August 1994 in Kraft treten. 

Zu Frage 2: 

Diesem Verbot liegt eine Empfehlung des Arzneimittelsicherheits

ausschusses zu Grunde, dem neben einer eigenen gutachterlichen 

Beurteilung auch wissenschaftliche Bewertungen aus dem Ausland zur 

Verfügung standen. 

Zu Frage 3: 

Es wurde bereits ein Verordnungsentwurf dem Begutachtungsverfahren 

zugeleitet, der das Verbot für bestimmte homöopathische Ver

dünnungen relativiert. Ich gehe daher davon aus, daß noch vor dem 

1. August 1994 eine Modifizierungdes Verbotes für homöopathische 

Arzneimittel erfolgen wird. 
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Zu Frage 4: 

Die Genehmigung des Inverkehrbringens von Arzneispezialitäten er
folgt im Rahmen des in meinem Ressort durchzuführenden Zulassungs

verfahrens. Das Verbot einzelner zugelassener Arzneispezialitäten 
wird ebenfalls in einem Bescheidverfahren nach den Bestimmungen 

des Allgmeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes ausgesprochen. Durch 
Verordnung wird das Inverkehrbringen von Arzneimittelgruppen 
untersagt, wobei der jeweilige Verordnungsentwurf dem allgemeinen 
Begutachtungsverfahren zugeleitet wird. 

Zu Frage 5: 

Eine Differenzierung zwischen synthetischen und pflanzlichen 
Arzneimitteln erfolgt nicht. 

Zu den Fragen 6 und 8: 

Ähnliche Verbote wurden auch in anderen europäischen Ländern aus
gesprochen, da neben der hepatotoxischen Wirkung, die auch beim 
Menschen nachgewiesen ist, die Pyrrolizidinalkaloide eine gen

toxische, kanzerogene Wirkung im Tierversuch gezeigt haben. 

Jene Staaten, die solche Verbote ausgesprochen haben, sahen Aus
nahmen für homöopathische Arzneimittel vor, da das Gefährdungs
potential in entsprechend hoher Verdünnung zu vernachlässigen ist. 

Zu Frage 7: 

Im derzeitigen System der EU wirkt sich ein Beitritt Österreichs 
auf ein österreichisches Verbot nicht aus. 
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Zu Frage 9: 

Für die medizinischen Behandlungsmöglichkeiten sind keine 

negativen Konsequenzen zu erwarten, da hinsichtlich der gegebenen 

Indikationen ausreichend Ersatzpräparate - auch pflanzlicher 

Herkunft - zur Verfügung stehen. 

Was den homöopathischen Arzneimittelschatz betrifft, verweise ich 

auf meine Ausführungen zu Frage 3. 
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